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Text 

§ 61. (1) Die Rechtsmittelbelehrung hat anzugeben, ob gegen den Bescheid ein Rechtsmittel erhoben 
werden kann, bejahendenfalls welchen Inhalt und welche Form dieses Rechtsmittel haben muss und bei 
welcher Behörde und innerhalb welcher Frist es einzubringen ist. 

(2) Enthält ein Bescheid keine Rechtsmittelbelehrung oder fälschlich die Erklärung, daß kein 
Rechtsmittel zulässig sei oder ist keine oder eine kürzere als die gesetzliche Rechtsmittelfrist angegeben, 
so gilt das Rechtsmittel als rechtzeitig eingebracht, wenn es innerhalb der gesetzlichen Frist eingebracht 
wurde. 

(3) Ist in dem Bescheid eine längere als die gesetzliche Frist angegeben, so gilt das innerhalb der 
angegebenen Frist eingebrachte Rechtsmittel als rechtzeitig. 

(4) Enthält der Bescheid keine oder eine unrichtige Angabe über die Behörde, bei der das 
Rechtsmittel einzubringen ist, so ist das Rechtsmittel auch dann richtig eingebracht, wenn es bei der 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat, oder bei der angegebenen Behörde eingebracht wurde. 

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 158/1998) 
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